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 Internet: http://www.teltow-flaeming.de

Landkreis Teltow-Fläming
Der Landrat

Antwort der Kreisverwaltung Teltow-Fläming auf die Anfrage der Abgeordneten Frau
Karola Andrae, fraktionslos, vom 04.02.2013, Drucksache 4-1447/13-KT, zur
Handlungsanweisung zu den angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung des
Landkreises Teltow-Fläming

Sachverhalt:

Im letzten Jahr hatte ich die Frage gestellt, wann eine Überarbeitung der Regelsätze für die
Wohnkosten (Hartz IV) erfolgt, da die Summen nicht zeitgemäß sind. In der Antwort der Verwaltung
wurde hierfür Dezember 2012 genannt. Ich kann diesen Beratungspunkt nirgendwo finden.

Wann wird die überarbeitete Richtlinie nun vorgelegt?

Für die Kreisverwaltung beantwortet die Erste Beigeordnete und Dezernentin Frau Gurske die
Anfrage wie folgt:

Unter Bezug auf die Beantwortung der Kleinen Anfrage der Abgeordneten Frau Karola Andrae vom
02.07.2012, Drucksache 4-1278/12-KT, bleibt nun mehr festzustellen, dass sich wegen fehlender
Zuarbeiten einzelner Wohnungsbaugesellschaften, -genossenschaften und Vermietern im
Kreisgebiet die Datenerhebung durch das Forschungsinstitut Analyse & Konzepte verzögert hat.

Nach der entsprechenden Vorlage der Mietstrukturanalyse für den Landkreis Teltow-Fläming ist die
Handlungsempfehlung zu den angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22
Sozialgesetzbuch, Zweites Buch, durch das Fachamt zu überarbeiten. Die Erörterung der neuen
Empfehlung ist für die Sitzung am 10.06.2013 im Ausschuss für Gesundheit und Soziales bereits
terminisiert.

In Vertretung

Gurske
Erste Beigeordnete


